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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum TOP Ja Nein Enth. 

Gemeinderat Ja 19.11.2012     

 

 

Gestaltungsbeirat der Stadt Biberach an der Riß 

 

I.   Beschlussantrag 

 

1. Der Gestaltungsbeirat wird ab 2013 fest installiert. 

2. Die zwei vorgeschlagenen Architekten Herr Jürg Ragettli, Chur sowie Herr Prof. Leonhard Schenk, 

Konstanz werden neu in den Gestaltungsbeirat bestellt.  

3. Der § 7 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Gestaltungsbeirat der Stadt Biberach an der Riß wird 

wie folgt geändert:  

 

(1) Die Vorhaben werden dem Gestaltungsbeirat in einer ersten Sitzung nicht öffentlich vorge-

stellt. Auf Antrag des Bauherrn/der Bauherrin wird das Vorhaben öffentlich behandelt.  

 

Die nachfolgenden Beratungen (Überarbeitung des Vorhabens) finden in öffentlicher Sitzung 

statt, sofern der Bauherr/die Bauherrin nicht widerspricht.  

 

Der endgültige Entwurf des Vorhabens ist in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  

 

 II. Begründung 

 

Der Bauausschuss hat das Thema in seiner Sitzung am 05.11.2012 vorberaten und dem Gemeinderat 

eine Beschlussfassung mit der in der Ziff. 3 formulierten Änderung der Geschäftsordnung für den 

Gestaltungsbeirat empfohlen.  

 

Die Verwaltung hat zugesagt, dem Gremium nach zwei Jahren gemeinsam mit der dann anstehenden 

Nachberufung von Architekten für den Gestaltungsbeirat, einen Bericht über die Erfahrungen mit der 

neuen Regelung vorzulegen.  
 

 

 

A. Markieton 

Schriftführerin  
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